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Wolbert Smidt

Tigrinnya
Soziale Kohäsion, Landrecht und lokale Geschichte

der Tigrayer in Athiopien und der Hochland-Eritreer!

Der heutige Staat Eritrea hat offiziell neun

ethnische Gruppen, darunter mit etwa der Hälfte

der Bevölkerung die „Tigrinnya“, eine im

Hochland lebende zu weit über 90%christliche

Bevölkerungsgruppe, die die äthiosemitische?

Sprache Tigrinnya spricht — ebenso wie wohl

über 95% der Bevölkerung des nordäthiopi-

schen Regionalstaates Tigray, der früher ein

Fürstentum des äthiopischen Kaiserreiches ge-

wesen war.

Wie die gesamte Hochlandbevölkerung sind

die Tigrinnya-Sprecher zu über 80%rural ge-

prägt. Die meist neuen Städte (selbst Fritreas
Hauptstadt Asmara ist als Stadt erst seit etwa

1890/1900 entstanden) finden sich erst allmäh-
lich in die Rolle von Zentren — abgesehen von

der ältesten Stadt Äthiopiens, Aksum, das seit

der Spätantikeein religiöses Zentrumist. Andere

religiöse Zentren wie Klöster und Felsenkirchen

finden sich dagegen auf dem Land, oft in höchst

abgelegenen und schwer zugänglichen Bergregi-

onen. Der rurale Charakter des Landes wird

dadurch besonders betont. Auch Dörfer im

europäischen Sinn sind selten; es dominiert die

Streusiedlung. Weite Gebiete sind unter einem

Namenvereint (z.B. „‘Addi N.N.“ - ‘Land von

NN.), doch bestehen im wesentlichen aus Fel-
dern, zwischen denen nur einzelne Gehöfte

liegen. Die Bauern eines solchen Gebietes sind

meist durch gemeinsame Gründungsväter mit-

einander verbunden und durcheine Vielzahl von

Nachbarschafts-Organisationen sowie den bayto
(ein lokaler Dorfrat). Unter allen Tigrinnya-
Sprechern dominiert das hidmo, ein flach gebau-
tes Steinhaus, das oft an einen Berghang ge-
schmiegt liegt und von der Ferne betrachtet in

der Umgebung fast verschwindet. Das Dachist

mit Steinen gefestigt und besteht weitgehend aus

Geäst, bedeckt mit Lehm, über dem dichtes

Gras wächst.

Das Hausinnere besteht in der Regel aus
einem Vorbereich und demfensterlosen wushat’e,

dem ‘Inneren’, das Frauen und Kindern vorbe-

Dieser Text beruht vor allem auf zwei verschiedenen

Feldforschungen in Eritrea und Tigray: Die Erläuterun-
gen zu den Tigrinnya-Sprechern Eritreas beruhen im

Wesentlichen auf den in den Sommern 2000 und 2001

im eritreischen Hochland (Hamasen und Akkele-Guzay)
ausgeführten Kurzfeldforschungen sowie früheren For-

schungs- und Rechercheaufenthalten; ich danke für die

hierfür erfolgte Unterstützung insbesondere der Univer-

sität Hamburg und der Forschungsstelle Äthiopistik am

Asien-Afrika-Institut. Die Feldforschungin Tigray wurde
von Mai bis Juli 2004 und März bis November 2005 im

Rahmen des von Rainer Tetzlaff geleiteten DFG-Projek-

tes „Friedensräume in Tigray und Eritrea unter Druck“

am Institut für Politische Wissenschaft durchgeführt,

aufgrund einer großzügigen Förderung der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, der ich hiermit erneut meinen

Dank aussprechen will.

? Eine Minderheit von Wissenschaftlern, besonders in

Fritrea, verwendet jetzt stattdessen den Begriff „afrose-
mitische Sprachen“, um die Bindung an „Äthiopien“ zu

lösen. Allerdings - abgesehen davon, dass der alte Begriff

in der Wissenschaftssprachefest eingeführt ist -, ist eine

solche Änderung unhistorisch, wenn auch wegen der

langen Konflikte zwischen Äthiopien und Fritrea natür-

lich verständlich. Der Begriff „äthiosemitisch“ ist nun

aber lange vor den modernen Querelen entstanden und
meint nicht den modernen Staat (der sich von seinem

historischen Vorläufer in vielem unterscheidet), sondern

das alte feudale Reich Äthiopien („Ityop’ya“), das durch

Vasallenbeziehungen alle christlichen äthiosemitischen

Gruppen des Hochlandes umfasste (also alle Habesha -

“Abessinier’, daher der kulturell-geographische Begriff

„Abessinien“). Dieser Staat reichte vom eritreischen

Hochland (Hamasen) bis zum zentraläthiopischen Hoch-

land (Shäwa), die Teile intern oft von großer Autonomie

geprägt, aber doch politisch verbunden. Die ethnischen

Gruppen, die über das Reich „Ityop’ya“ miteinander

interagierten, sprechen in der großen Mehrheit „äthio-

semitische“ Sprachen (diese nannten sich alle Habesha

oder Abesha). Diese Sprachen sind alle mit der antiken
Hofsprache Gi‘iz verwandt.  
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halten ist (und davon manchmal abgetrennt die

Kochstelle mit dem mogogo, dem Ofen zum

Backen von injera-Fladen). Diese beiden Berei-
che sind durch eine etwa mannshohe Lehmmau-

er getrennt, in diese riesige Speichergefäße ein-

gelassen sind, zur Aufbewahrung von Korn, und

Einbuchtungen in Form von Lehm-Regalen. Im

Vorbereich versammeln sich Männer und die

regelmäßigen Gäste, dort wird Tee getrunken

und gegessen. Nachts schlafen hier die Männer

auf den Lehmbänken, die die Wand säumen; das

Vieh wird hier eingelassen, insbesondere, wenn

kein eigener abgesicherter Innenhof existiert. In

vielen Gebieten Tigrays ist dieser Vorbereich
meist zu einer Seite hin offen, in Form einer

Terrasse mit einem gleich anschließenden Innen-

hof. Dies ist insbesondere der Fall bei den

Gehöften, die von einer langen Rundmauer

umschlossen sind, die zusätzlich zum hidmo

noch ein oder zwei weitere kleine Gebäude

umfasst, darunter ein steinerner Rundbau, das

segela. In diesem versammeln sich oft die Gäste,

dort wird mit diesen das lokale Bier konsumiert

(sewwa) und werden sonstige Versammlungen
abgehalten, die die gegenseitigen Verpflichtun-
gen der Nachbarn und Verwandtschaftgruppen

festigen. In einigen südlicheren Gebieten Ti-

grays, besonders dem Agaw-geprägten Abergal-

le, verschwinden die hidmo ganz und dominie-
ren ausschließlich steinerne Rundbauten (manch-
mal zweistöckig — wie auch in Aksumselbst) -
ganz ähnlich wie südlich von Tigray, in Lasta,
ebenfalls ein Zentrum der Agaw und das Zen-
trum der Zagwe-Dynastie, die im Mittelalter der
untergegangenen Dynastie von Aksum folgte.

WER SIND DIE TIGRINNYA — ODER DIE TIGRAYER?

Unter der etwas überraschenden Bezeichnung
„Tigrinnya“ ist diese ethnische Gruppein Erit-
rea seit der späten Kolonialzeit bekannt - eigent-
lich ist dies nur der Begriff für ihre Sprache (und
zwar obendrein ein amharischer Begriff’). Wie
es in der Moderne auch woanders geschehen ist
und geschieht, ist hier eine Sprachbezeichnung
zu einem Ethnonym geworden,da es kein klares
Ethnonym für die Gruppe der Tigrinnya-Spre-
cher gab. Gleichzeitig aber herrscht in Tigray,
jenseits der eritreisch-äthiopischen Grenze, die
Bezeichnung „Tigray“* als Ethnonym vor (oder
„Tigraway“ für eine Person, „Tegaru“ für die

Gruppe). Der Begriff „Tigray“ wiederum ist
eigentlich nur die Provinzbezeichnung, und zwar
ursprünglich des Kerngebietes rund um die alte
Hauptstadt Aksum. Hierist also ein geographi-

scher Name, wie so oft in Äthiopien, zu einem

Ethnonym geworden.

Die einzige Selbstbezeichnung, die auf beiden
Seiten der Grenze ganz allgemein verwendet
wird, ist „Habesha“ (‘Abessinier”) — und dies

offenbar seit sehr alten Zeiten. Dieser Begriff

schließt nun eigentlich auch die anderen christ-

lichen Hochlandgruppen ein, nämlich vor allem

die Amharen. Das daraus entstehende begriffli-

che Problem (denn: wie heißt denn diese Ethnie
nun...?) zeigt sehr deutlich, wie moderne Vor-
stellungen von „Ethnie“ und „Volk“ nicht

unbedingt auf alte Selbstdefinitionen passen -

erst in der Moderne findet ein, aber offensicht-

lich widersprüchlicher, Anpassungsprozess an

die aus Europa importierten abstrakten Vorstel-
lungen von „Ethnie“ statt’. Die Tigrinnya-Spre-

cher, die sich heute also entlang moderner

Grenzen verschiedene Namen geben, waren auch

in der Vergangenheit einerseits durch genealo-

gische Netzwerke stark untereinander verfloch-

ten, andererseits in viele, politisch zum Teil sehr

autonome, Einzelgruppen unterteilt, die jeweils
ihre eigenen Namen hatten. Diese waren und

sind heute noch (insbesondere in Eritrea) unter
zahlreichen descent-group-Bezeichnungen be-

kannt, und alle zusammen unter dem alle einen-

den Überbegriff „Habesha“. Der europäische

Ethnien-Begriff findet in diesem Modell keine
Entsprechung. In der Wissenschaft wird daher

derzeit der neutrale Begriff „Tigrinnya-Spre-

cher“ bevorzugt.

Das von Tigrinnya-Sprechern besiedelte erit-
reische Hochland gehört historisch nicht ım
engeren Sinne zur Provinz Tigray, sondern nach

der alten, vorkolonialen, Terminologie zur Pro-

Bevor diese amharische Sprachbezeichnung von den

Städten ausgehend modisch wurde, gab es hier (vor dem
20. Jahrhundert) nur die Sprachbezeichnung „gwangwa

Habesha“ oder „gwangwa Tigray“ - die „Sprache der

Habesha“ oder die „Tigray-Sprache“, wie die Landbe-

völkerung auch häufig heute noch ihre Sprache nennt.
Eine interessante Mischform ist „Tigray Tigrinnyi“, eine

ältere Wortschöpfung, die vor allem in Tigray belegbar
ist. Im allgemeinen modernen Sprachgebrauch hat sich

die Kernbedeutung verwischt — es heißt einfach soviel

wie „sehr viele Menschen“ („Tigray Tigrinnyi metsiom“

heißt: ‘Sehr viele Menschen sind gekommen’). Die

Konstruktion bezieht sich auf Tigray und die Tigrinnya-
Sprecher („Tigrinnyi“) außerhalb von Tigray — also in

etwa: Tigrayer undalle, die irgendwie sonst dazugehö-
ren’. In den 1940er Jahren, als in Tigray und Eritrea die

mögliche Vereinigung beider Regionen diskutiert wurde,
erlangte dieser Begriff eine gewisse Prominenz, da er

„alle“ umfasste.

Zur Entwicklung und Bedeutung der Selbstbezeichnun-

gen siehe im Detail Smidt 2005b.
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vinz Mereb Mellash° oder zum Medri bahrı

negassi’, wobei eine zeitweise sehr enge Verbin-

dung zu Tigray bestand, indem Tigray-Gouver-

neure insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert
teilweise die Oberherrschaft übernahmen. Des-

halb findet man auchin älteren Texten kaumden

Begriff „Tigraway“ für einen Bewohner des

eritreischen Hochlandes®. Um es noch kompli-

zierter zu machen — die Realität ethnischer

Bezeichnungen und von Sprachen und Dialekten

ist wohl immer kompliziert —, ist „Habesha“

allerdings nicht einmal überall unter den Tigrin-

nya-Sprechern die traditionell vorherrschende

Selbstbezeichnung. Muslimische Gruppen zum

Beispiel rechnen sich teilweise nicht zu den

Habesha (in Eritrea aber zu den „Tigrinnya“),

da sie den Begriff Habesha mit dem Christen-

tum verbinden. Eine bisher weitgehend unbe-

schriebene eigenständige Gruppe im Westen

Tigrays, die sich selbst als eigene ethnische

Gruppedefiniert, die „Tsellim Bet“ (zentralafri-
kanischer Herkunft, aber Tigrinnya-sprachig),

nennensich nicht „Tigray“. Und als „Schwarze“

werden sie von ihrer Umgebung auch nicht als

Habesha (denn diese sind „rot“) wahrgenom-

men, sondern als Nachkommen von Sklaven -

denn Sklaven sind „schwarz“. Ihr von ihnen

selbst verwendeter Name bedeutet „Haus der

Schwarzen“?.

Die Vielgestaltigkeit der internen Gliederung

spiegelt sich zum Teil in der Sprache wider. Das

Zentrum Tigraysist dialektal mit Zentral-Fritrea

verbunden (‘Adwa/Aksum mit Shire bis Hama-
sen in Eritrea). Der Osten Tigrays ist durch eine

besondere Dialektentwicklung gekennzeichnet -

der osttigrayische Dialekt, der aber intern auch

nochstark aufgegliedert ist, wie zwischen ‘Aga-
me und Inderta; weiter südlich ist der Rayya-
Dialekt sogar stark von Oromo-Vokabular be-
einflusst. Auch in Wolgayt, am anderen Ende

Tigrays im Westen, im äthiopisch-sudanesischen

Grenzgebiet, weist die Sprache Besonderheiten

auf; durch die starke Anbindung an das Gonder-

Gebiet, auch durch Besiedlung, ist der amhari-

sche Einfluss auf die Sprache vor allem im
Vokabular sehr stark, es finden sich aber auch

alte Anklänge an das ausgestorbene Gi’iz. Auch
die politische Gliederung der einzelnen Tigrin-
nya-Gruppenist sehr vielgestaltig. Die meisten
Unterprovinzen existierten lange weitgehend
autonom nebeneinander — manche davon von

einer feudal organisierten Gesellschaftsordnung
geprägt, wie ‘Agame oder Temben, andere
wiederumausgesprochenegalıitär strukturiert wie

insbesondere Rayya und Wejjerat. Im Gegensatz
zu den meisten anderen Provinzen besaßen diese

beiden Gebiete keinerlei Erbdynastien, sondern

bestimmtenihre zivilen und militärischen Chefs

durch Wahlen, die sich z. B. in rituellen Über-

fällen auf benachbarte Gebiete! als „Helden“

(jigna) erwiesen hatten.

GESCHICHTE DER TIGRINNYA-GRUPPEN: GENEA-

LOGISCHE GESCHICHTE

Wer sich in die Geschichte und Identitäten der

Tigrinnya-Gruppenvertieft, braucht Jahre, wenn
nicht fast Jahrzehnte, um sich einen Überblick
zu verschaffen. Denn Geschichte ist hier die

schier unüberblickbare Geschichte von zahlrei-

chen landbesitzenden Familien, deren genealo-

gische Verknüpfungen — z.B. innerhalb von

Hamasen, sowie nach Akkele-Guzay, mit Tigre-

Eine besonders im 19. Jahrhundert gebräuchliche Lan-

desbezeichnung, d.h. ‘“[das Land] jenseits des [Flusses]

Mereb’. Der Mereb, die heutige Staatsgrenze zwischen

Eritrea und Äthiopien, ist eine alte Provinzgrenze zwi-

schen Tigray und dem eritreischen Hochland (dem

Mereb Mellash). Diese Grenzeist seit der Auflösung der

zeitweisen Dominanz der deggiyat-Dynastie von Hama-

sen über alle Tigrinnya-Gebiete im 18. Jahrhundert (vgl.
Smidt 2003d) permanent etabliert gewesen.

D.h. ‘Land des Bahri negassı’; der bahri negassi (oder

Amharisch bahre negash, ‘Meerkönig’) war im 15. bis
17. Jahrhundert Provinzgouverneur oder „König“ (ne-

gash) der nördlichsten Provinz des äthiopischen Reiches,

die den Handel mit dem Meer kontrollierte (vgl. Cher-

netsov — Smidt 2003: 443ff.). Seit dem 17. Jahrhundert
stand die Region aber unter der Herrschaft einer Dy-
nastie, deren Mitglieder den Titel deggiyat (Amharisch

dejjazmatch) trugen und weitgehend autonomregierten

und ihre Herrschaft zeitweise über ganz Tigray ausdehn-
ten; unter ihnen standen in jener Zeit an der Spitze der

verschiedenen zum Teil recht kleinen, halb-autonomen

Tigrinnya-Gruppen zahlreiche shums, bahri negassis und
kentibas (in etwa “Regionalgouverneur’). Vgl. dazu
insbesondere Kolmodin 1912.

Ein weiteres Beispiel für die Auseinanderentwicklung der
beiden Tigrinnya-Gebiete: Die Sprache wird in Tigray

oft bis heute noch „gwangwa Tigray“ (oder auch ver-
einfacht „Tigray“) genanntstatt „Tigrinnya“; früher war
dies auch in Eritrea oft der Fall - da sich Eritrea aber

außerhalb der Provinz Tigray befindet, ist dieser Wort-
gebrauch selten geworden.

° Mehr zu dieser Gruppe siehe Smidt 2005b in der
Festschrift Rainer Voigt, op. cit.

!% Diese Tradition, die zum typisch äthiopischen „Ver-

dienstkomplex“ (meritorious complex) gehört, kann hier
nicht im Detail behandelt werden. Wie in mehreren

Gebieten Ost-Tigrays (wie auch in Rayya undin Tsera‘),
die an ‘Afar-Gebiete grenzen, wurden hier in größeren

Abständen Überfallzüge organisiert (gaz), bei denen sich

junge Männer beweisen konnten, vgl. dazu Tarekegn
Gebreyesus Kaba 2005; Getachew Meressa 1998; Inter-

view W.S. in Agula/Tsera’, Juni 2004.  
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Gruppen oder Bilen, nach dem zentralen Tigray

etc. — ebenso wie die Erwerbung und Kontrolle

von Landstrichen Gegenstand sehr detaillierter

mündlicher Überlieferungen sind, die ein kom-

pliziertes Geflecht sozialer und genealogischer

Netzwerke widerspiegeln. Habesha-Geschichte

ist immer auch genealogische Geschichte''. Die

Abstammung von bestimmten Gründungsvätern

(Provinz-Gouverneuren oder Dorfgründern) ist
die Grundlage für Landrechte, sei es zur Nut-

zung bestimmter Landstücke oder von Abgaben

(was erst die revolutionäre Regierung der 1970er
Jahre in Tigray abgeschafft hat, und zuvor in
Eritrea die italienische Kolonialregierung teil-

weise), und auch die Grundlage für die Verbin-
dung mit anderen Familien, sei es durch Heirat,

oder durch wirtschaftliche Beziehungen. Jede
Einzelregion und Untergruppe hat somit ihre

eigene Geschichte.

Diese Konzentration auf zahlreiche Individu-

en, Abstammungsgruppen und deren genealogi-

sche Beziehungenstehtteilweise in einem gewis-

sen Gegensatz zu den bekanntentraditionellen

Geschichtswerkendes äthiopischen Reiches - in

denen die Herrscher des Reiches (und ihre
genealogischen Beziehungen) und die Ereignisse

am Hof bzw. in der Königsarmee mehr im

Zentrum stehen. Der Unterschied ist politisch

relevant. In den Gebieten der Tigrinnya-Spre-

cher hat sich nie eine starke Zentralmacht durch-

setzen können. Die landbesitzenden Bauernfa-

milien sind meist mit den Familien genealogisch

verbunden, die in den jeweiligen „tigrinnischen“

Provinzen die Herrschaft innehatten. Diese

Herrschaft konnten sie aber in der Regel nicht

ohne die Unterstützung der Landbevölkerung

ausüben - so ist es z. B. signifikant, dass 1867/

68 der politisch zunächst ganz unbedeutende,

junge Kassa aufgrund seiner Verbindung mit den
führenden Familien von vier zentralen Provin-

zen Tigrays (Temben, ‘Agame, Inderta und

‘Adwa bzw. „Tigray“'?) schnell in eine führende
Position gelangte, als die Herrschaft des Königs

der Könige Tewodros II. endgültig zerbrach.

Ohneseine genealogischen Verbindungeninalle

wichtigen Regionen Tigrays, die auch die Ein-

haltung gegenseitiger Verpflichtungen garantier-

ten (ein sehr wichtiger Aspekt!), wäre er nie ın
eine für den Kampf um den Thron Äthiopiens

zentrale Position gekommen; dies aber gab ihm

die Möglichkeit, im richtigen Moment seine

Chancen zu nutzen, so dass er 1872 (nach der
Niederwerfung noch verbliebener tigrayischer

Rebellen wie Kassa Golja in Akkele-Guzay)
zum König der Könige ausgerufen werden

konnte.

Kurz: Die politische Organisation der Tigrin-

nya-Provinzen, wie auch, zum Teil aber abge-

schwächt, in ganz Äthiopien, beruht ganz we-

sentlich auf weitgeknüpften genealogischen

Netzwerken. Diese sichern die gegenseitige

Verpflichtung und Identifikation zwischen zahl-

reichen Bevölkerungsteilen und den Herrschafts-

gruppen — und beinhaltet damit ein Element

von, man würde es heute so nennen: Partizipa-

tion. Im Gegensatz zu einer verbreiteten Vor-

stellung in Äthiopien, nach der alles Land dem

König der Könige gehörte und er dieses relativ

frei neu verleihen konnte (nach dem Modell des
mittelalterlichen Lehnssystems), war dies be-
sonders in den Gebieten zwischen Hamasen und

dem südlichen Tigray nur sehr eingeschränkt der

Fall. Die meisten Tigrinnya-Gruppen besaßen

eigenes Land undhatten ihre eigenen Rechtstra-

ditionen, nach denen Land vererbt wurde, und

auch sonstiges Recht gesprochen wurde. Für die

Zentralherrschaft war da wenig Spielraum. Tat-
sächlich konnte kaum ein lokaler Führer sich

politisch langfristig durchsetzen, der nicht durch

genealogische Verbindungen Rechte auf Land
hatte; ohne diese konnte er weder sich noch

seine militärische Gefolgschaft ernähren. Ein

Beispiel dafür ist ras Alula, der am Ende der

ägyptischen Expansion der 1870er Jahre (die fast
das ganze heutige Eritrea umfasste) über das
Mereb Mellash gesetzt wurde: Er war immer

abhängig von Subsidien der Regierung vonatse

Yohannis IV. und Zwangssteuern.

RECHTLICHE AUTONOMIE DER TIGRINNYA-SPRE-

CHER

Ein wichtiger Aspekt dertraditionell stark aus-

geprägten Autonomie der Tigrinnya-Sprecher
sind die alten Rechtsbücher verschiedener Pro-

vinzen (insbesondere der Codex des Habsillus
und des Gebre-Kristos für Hamasen, der Codex

der Loggo-Ch’iwa zwischen Hamasen und Se-

raye, das Rechtsbuch der Adkeme-Milga”’ ın

Seray& und eine Reihe kleinerer Codexe der

Gruppen von Akkele-Guzay, die im 20. Jahr-

Vgl. dazu Smidt 2005a.
„Tigray“ ist der eigentliche Name der Provinz von

‘Adwa/Aksum; im weiteren Sinne umfasst der Begriff alle

Tigrinnya-Gebiete südlich Eritreas (s. Smidt 2005b). -
Ich verdanke dem Urgroßneffen des Kaisers Yohannis

IV., fitawrari Iyasu Atsbeha in Megele (86 Jahre) aus-
führliche Auskünfte über diese genealogischen Zusam-

menhänge (Juni/Juli 2004).
Kemink 1991; zu den genannten Gesetzbüchern: Smidt

2003b; Smidt (in Vorb.) a.
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hundert durch eine Altestenversammlung zu

einem neuen Rechtsbuch für ganz Akkele-Gu-

zay zusammengefasst wurden, das Adginna-
Tegeleba‘*). Anders als die der Zentralherrschaft
des Königs der Könige Äthiopiens näher stehen-
den Gebiete, hatten besonders die Provinzen

und Tigrinnya-Gruppen der heutigen eritrei-

schen Region eigene Rechtsbücher entwickelt.
Die Rechtspflege lag dort ausschließlich in den

Händen der lokalen Gemeinden, die sich zu

Rechtskonföderationen zusammenschlossen- oft

auf der Grundlage der Überlieferung einer ge-
meinsamen Herkunft. Ebenso wie sich das Land

von halblegendären Gründungsvätern (die meist
zwischen dem 14. bis 17. Jahrhundert in der
Region ansässig wurden) her auf die heutigen
Generationen vererbt hat, ebenso wurden auch

Rechtsregeln von den Vorfahren vererbt — daher

heißt es auch “das Recht der Väter’ (higgindab-

ba, von higgi inda abba). Auch dieses Beispiel
zeigt, was für einen hohen Grad an Selbstver-
waltung die Bauerngemeinden, insbesondere der

Regionen Hamasen und Akkele-Guzay (ähnlich
aber auch in Ost-Tigray) erreicht hatten. Man
könnte hier beinahe von Bauernrepubliken spre-
chen, die von einer aus den eigenen Reihen

stammenden Oligarchie regiert wurden.

Bei einem Feldaufenthalt in Tsi‘azzega und

“Addi Quntsi in Hamasen (2000) zur Erfor-
schung lokaler Traditionen erfasste ich genealo-

gische Überlieferungen und einige Aspekte der

Organisation der Rechtsprechung, die m. E. auch

unter dem Blickwinkel der Wahrung der Rechte

aller Teile der Bevölkerung zu interpretieren

sind. Der Codex des Habsillus und des Gebre-

Kristos ist im 17. Jahrhundert von zwei gemein-
sam regierenden Provinzchefs, Vater und Sohn,

in Kraft gesetzt worden. Dieses Rechtsbuchgilt
für eine große Zahl von Dörfern, die in einer

Rechtskonföderation zusammengeschlossensind,

d.h. sich diesem Recht unterworfen haben. Da

die eritreische Rechtspraxis (wie früher die ita-
lienische) das Gewohnheitsrecht akzeptiert, ha-
ben sich die alten Rechtsstrukturen auf dörfli-

cher Ebene erhalten. Ein traditioneller Richter

(danya), der aus der Dorfgemeinschaft stammt

und auf Vorschlag des Dorfrates (bayto, Rat der

Dorfältesten) ernannt wird, ist zuständig für die
Rechtsprechung für mehrere Dörfer. Oft ıst er

nicht nur erfahren im traditionellen Recht, son-

dern kennt auch die Details lokaler Geschichte

und Genealogien - die mit dem ererbten Recht

eng zusammenhängen". Allerdings, das mag
erstaunen, ist er selbst gar nicht Besitzer des

Codexes. Das Codex wird im selben Dorf

aufbewahrt, allerdings von einem rechtsunkun-

digen (analphabetischen!) Bauern, dem Rechts-

halter. Seine Familie bewahrt das Buch seit

Generationen auf, im Auftrag der Rechtskonfö-

deration. Das Buch wird ausschließlich anläss-

lich von Rechtsfällen hervorgeholt und dem

Richter übergeben. Wenn sich die Notwendig-

keit einer Gerichtsversammlung ergibt, wird
noch eine dritte Person dazugeholt, der dafür

zuständige Dorfpriester (geshi). Dessen Aufgabe

ist es, in der Gerichtssitzung entsprechende

Passagen in dem Codex zu lesen. Eine solche

Sitzung kannalso nurstattfinden, wennalle drei

Personen zusammenwirken — der Dorfrichter,

der Rechtshalter und der Priester. Die dahinter

stehende Idee ist evident; eine solche Konstel-

lation verhindert die Ballung der Interpretati-

onsmacht in einer Hand. Im übrigen wird so

gesichert, dass der Codex nicht heimlich abge-

ändert werden kann. Sicherlich von großer sym-

bolischer Bedeutungist es außerdem, dass durch

den Bauern, den Richter und den Priester sich

drei ganz verschiedene Ebenen zusammentun

müssen — Landbevölkerung, Staatsmacht und

Kirche.

Diese Struktur habe ich in “Addi Qontsi
beobachten können, das nahe der ehemaligen

Hauptstadt Hamasens (des 18./19. Jahrhunderts)

liegt, Tsi‘azzega. ‘Addi Qontsi ist ein sogenann-
tes ‘addi higgi, ein “Rechtsdorf’, d.h. dass hier

der Codex für die gesamte Umgebung aufbe-
wahrt wird. Es gibt innerhalb dieser Rechtskon-

föderation (in Hamasen) mehrere Rechtsdörfer,
wozu interessanterweise die frühere Hauptstadt

selbst, also die Residenz der deggiyat-Familie,

nicht gehört, was einen interessanten Aspekt

traditioneller Gewaltenteilung zeigt. ‘Addi Qontsi

ist in allen Rechtsfällen Anlaufpunkt der Dörfer

der Umgebung. Politische Machtist mit diesem

Dorf aber nicht verbunden gewesen. — Recher-

chen in anderen Tigrinnya-Regionen zeigen,

dass die Rechtspflege von Region zu Region

stark differierte und noch differiert. In anderen

Regionen, insbesondere im heutigen Tigray, war

die Rechtssprechung stärker an lokale Gouver-

neure oder Klostervorsteher gebunden. Ent-

scheidend sind dafür insbesondere Landrechte

dieser Gouverneure oder Klöster, die in man-

chen Regionen ausgeprägt waren. Ein Gouver-

neur erhielt in der Regel mit seiner Provinz auch
ein besonderes Landrecht, das sogenannte gulti
(das man mit “Lehnsland’ übersetzen könnte).

4 Kemink 1991; Smidt 2003a.

5 Interview mit danya Araya Kidane, ‘Addi Qontsi, August

2000.  
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Das bedeutete, dass die Bauern einen bedeuten-

den Prozentsatz ihrer Ernten an den Gouver-

neur abzugeben hatten. In manchen Regionen,

wie in Inticch’o in Zentral-Tigray, war praktisch

die gesamte Gegend gulti, d.h. alle Bauern

hatten diese Abgaben zu leisten; in anderen

Regionen waren die unabhängigen Landrechte

der lokalen Bevölkerung kaum angetastet, so

dass ein Gouverneur als Ausgleich z. B. mehrere

gulti in verstreuten Regionen erhielt. Auch

Klöster und Kirchen konnten solche gulti be-
sitzen, und zwar in erheblichem Maße. Mit

diesem Lehnsbesitz verbunden war auch Rechts-
sprechungsgewalt. Dort wurde die Rechtsspre-

chung also nicht im Rahmen einer Rechtskon-

föderation, sondern im Rahmen eines Lehnsver-

hältnisses organisiert (dies galt bis zur Revolu-
tion 1974/75).

Die Bauernfamilien wiederum hatten jeweils

ihre eigenen Rechte. Ererbtes Land der Grün-

dungsväter eines Dorfes konnte Gemeinschafts-
land oder Familienland sein -— d.h. ein Dorf

konnte Land als gemeinsamen Dorfbesitz anse-
hen und in einem bestimmten Rhythmus(häufig
3, 5 oder 7 Jahre) unter den Familien vollständig
neu verteilen (in Eritrea genannt desa, in ‘Agame
shehenna), oder das Land blieb fest im Besitz
einer Familie, und ein Vater teilte sein Grund-

eigentum nur im Wege des Vererbens unter
seinen Söhnen auf (risti). Letzteres führte bei
Kinderreichtum innerhalb weniger Generatio-

nen allerdings zu erheblicher Landknappheit.

Dies führte historisch regelmäßig zu Wande-
rungsbewegungen und Dorfneugründungen -
Bewegungen,die eine alte Geschichte haben und

bis in die Neuzeit fortdauern; einige dieser
Söhne schlossen sich auch den Armeen der
Fürsten Äthiopiens an und siedelten später in
südlichen Regionen, z. T. sogar außerhalb des
äthiopischen Kaiserreiches (im Kaiserreich Kefa
z.B. gibt es historisch, neben den Clangruppen
der Bushasho, Amaro, der Hinnaroetc., auch die

Tagaro, die sich von solchen Siedlern ableiten).
Das „demokratischere“ desa- oder shehbenna-

System soll nach lokalen Überlieferungen das
ältere sein, jedoch ist auch der persönliche, an

die Familie gebundene Landbesitz (risti) schon
seit Jahrhunderten nachweisbar. Die Landnut-
zung ist oft an Abgaben gebunden, die jedoch
je nach Region (z.B. je nach Dominanz der
gulti-Rechte von Lehnsherren) stark schwank-
ten. Das Leben der Bauern hing am Land und

an den alten Landrechten; dies erklärt auch die

zentrale Bedeutung von Genealogie und der
Geschichten von Wanderungen und Landnah-
men einzelner Tigrinnya-Gruppen, von denen

die orale Geschichts,schreibung“ Tigrays und

Eritreas voll ist - denn aus diesen Überlieferun-

gen begründen sich Ansprüche auf Land.

SIEDLUNGSBEWEGUNGEN DES MITTELALTERS UND

AUFTEILUNG DES LANDES

Die genealogischen Überlieferungen der eritrei-
schen Provinzen führen meist auf den gleichen
Urvater, „nigus Meroni“. Dieser hat nach der

Generationenfolge der überlieferten Genealogi-
en wohl im 14. Jahrhundert gelebt - und es kann
tatsächlich sein, dass er eine historische Gestalt

war, da der Namein zeitnahen Dokumenten des

äthiopischen Kaiserreiches erscheint. In jener
Zeit hat eine große Siedlungsbewegung in den
Norden stattgefunden. Neuere Theorien gehen
davon aus, dass zuvor eine Bevölkerungskata-
strophe stattgefunden hatte und viele Regionen
Nordostafrikas fast menschenleer waren -
möglicherweise aufgrund der Pest, die Mitte des
14. Jahrhunderts auch Europaerreicht hatte und
verheerte. Auch im nahe liegenden ‘Afar-Gebiet
im Tiefland reichen Genealogien häufig in das
14. Jahrhundert und brechen hier ab, was mit
Bevölkerungswanderungen und wohleiner gro-
ßen Seuche zusammenzuhängenscheint'°. Jeden-
falls kann festgehalten werden, dass um jene Zeit
große Gebiete entlang der Küste und im küs-
tennahen Hochland teilweise neu besiedelt
wurden.

Auch die Agaw-sprachigen Adkeme-Milga’
wanderten im Mittelalter aus dem Inneren des
äthiopischen Hochlandes ein und errichteten
ihre Herrschaft über Seray& und weitere Teile
des eritreischen Hochlandes. Dabei stießen so-
wohl die Tigrinnya-sprachigen Zuwanderer (die
aus dem Inneren Tigrays kamen) als auch die
Agaw aufeine ältere Bevölkerung - insbesondere
Bilen'’. Diese sind heute eine kleine Agaw-
sprachige ethnische Gruppe, die sich um Keren

!° Morin 1999; vgl. Smidt 2005a.

Ältere Überlieferungen zeigen, dass vor den mehrere
Jahrhunderte zuvor ebenfalls eingewanderten Bilen es

17

außerdem auch eine Beja-Einwanderung, wohl nach der

spätaksumitischen Zeit, im eritreischen Hochland gege-
ben haben dürfte, während die alte aksumitische Bevöl-

kerung der Region wohl in den Küstengebieten blieb und
so die Vorfahren der Tigr& bildet. In einem Teil des
westlichen Hochlandes lebten offenbar auch die Vorfah-

ren der heutigen Kunama, die aber durch die sukzessiven
Expansionen seit aksumitischer Zeit in das südwestliche

Tiefland Eritreas zurückgedrängt wurden.
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herum konzentriert. In jener Zeit reichten ihre
Siedlungsgebiete aber wesentlich weiter in den

Osten, nach Hamasen, was die Überlieferung

erwähnt und auch alte Ortsnamen in Hamasen

zeigen. Dadurch ergaben sich Kämpfe um Land

und regionale Vorherrschaft; alte, zum Teil

prächtige Handschriften berichten davon - sie

erwähnen beispielsweise den Namen eines der

Führer der Adkeme-Milga’ mit Namen Bilen-

Segged ("Bezwingerder Bilen’, Lusini 2003). Die
Adkeme-Milga’ nahmen schon zu einemfrühen

Zeitpunkt die Sprache Tigrinnya an, Agaw-
Vokabeln sind dort heute nicht überliefert (so-
weit erforscht!). Ihre Genealogie unterscheidet
sich aber von den meisten anderen Tigrinnya-

Gruppen des eritreischen Hochlandes.

Als besonders typisch sei die älteste Gene-

alogie von Akkele-Guzay (Smidt 2003c) er-
wähnt: In den meisten der seit der Jahrhundert-
wende von schwedischen Missionaren (Kolmo-
din 1912) unditalienischen Historikern'® gesam-
melten Genealogien hatte Meroni(der sicherlich
kein „nigus“ war, aber eine lokale Führungsrolle

innehatte, wenn er eine historische Gestalt war)

folgende drei Söhne: Ch’alug, Faluq und Malug.

Ch’aluq seinerseits hatte zwei Söhne, Akkele

und Guzay. Nach anderen, genaueren Genealo-
gien, waren zwar beide seine „Söhne“ (was auf

Tigrinnya auch „Nachkommen“bedeuten kann),

aber Guzay als Sohn eines Sohnes — er wäre

damit ein Neffe des Akkele!”. Diese beiden

besiedelten mit ihren Gefolgsleuten und dem

„jüngeren Verwandten“ Shimezana (dem Ahn-

herrn der historisch wichtigen eritreischen Pro-
vinz Shimezana) das Hochland von Bur, das

spätere Akkele-Guzay. Der Provinzname Akke-

le-Guzay ist also eigentlich die Bezeichnung

einer Abstammungsgruppe. Die „sechs Söhne

des Akkele“ siedelten vor allem im Norden,

während die „fünf Söhne des Guzay“ vor allem

im Süden der Provinz siedelten. In Akkele-

Guzay verstreut leben allerdings auch Tigrin-
nya-Gruppen, die wie die Iggela ihre Herkunft
nicht von dieser Linie, sondern von Malug, dem

anderen Sohn des Urvaters Meroni, oder von

anderen Tigrinnya-Ahnen ableiten. Jede dieser
Abstammungsgruppen organisierte ihr Rechts-

wesen und den Landbesitz autonom, unter ei-

genen Chefs (die seit dem 17. Jahrhundert oft
den Titel bahri negassi tragen).

Eine Geschichte der Tigrinnya-Sprecher en-
det nie. Jede Region hat ihre eigenen Genealo-
gien und Traditionen. Raum für Widersprüche
ist genug. Den traditionellen Dorfversammlun-
gen ist das bekannt - es ist dementsprechend ein
Teil der Tradition, dass sich diese Versammlun-

gen regelmäßig mit Widersprüchen der Überlie-

ferung auseinandersetzten. Dies konnte Rechts-

traditionen betreffen - die von den Ältesten, die

sich auf die Erinnerung der (nicht immer ge-
schriebenen!) Rechtscodizes spezialisiert hatten,
in gemeinsamen Sitzungen verglichen wurden,

um Widersprüche auszuräumen. Landrechte sind

ihrerseits ein besonders häufiger Grund für

Dorfversammlungen. Beanspruchte beispielsweise

eine Familie dasselbe Land wie eine andere, so

musste dies genealogisch begründet werden.

Dabei konnte beispielsweise herauskommen,dass

eine der streitenden Familien nur eine „adoptier-

te“ Zuwandererfamilie war, deren Genealogie

nur die ihrer sie aufnehmenden Familie war,

oder nur Nachkommeneiner Tochter eines der

Dorfgründer(deggi gwal, “Tochter-Kinder’), was

den Umfang der Rechte reduzieren konnte.

BESONDERE GRUPPEN: BILEN, RAYYA-AZEBO, JE-
BERTI

Solche Fragen können sogar ganze Abstam-

mungsgruppen betreffen; so beanspruchten

Dörfer von Tigrinnya-Sprechern bei Keren, in

Wirklichkeit Bilen zu sein. In Versammlungen

von Bilen-Ältesten wurden diese Gruppen noch

im 20. Jahrhundert tatsächlich als Bilen aner-
kannt und in die Bilen-Genealogien aufgenom-

men, auch wenn sie seit langem eine andere

Sprache angenommen hatten. Dieses Beispiel

zeigt im übrigen auch, wie unsicher die Defi-

nition ethnischer Grenzen ist - womit ich wieder

zum Eingangsstatement dieses Textes komme.

Es seien daher weitere Beispiele von Gruppen

genannt, deren ethnische Zugehörigkeit nach

heutigen Begriffen doppeldeutig ist:

Die Rayya-Azebo sind Oromo-Nachfahren,

sprechen aber meist einen Tigrinnya-Dialekt.
Eine weitere wichtige Tigrinnya-Gruppe, die

eine eigenständige Stellung einnimmt, sind die
Jeberti?°, mit denen diese Darstellung schließen
soll. Die Jeberti sind Muslime - im Gegensatz
zu allen anderen Tigrinnya-Gruppen - und
siedeln vor allem in größeren Städten Fritreas

(z.B. Asmara und Keren) und älteren Handels-

1 Vgl. Conti Rossini 1912; Perini -— Gäbrä Negus 1905.

Siehe auch: Nadel 1944.
» Vgl. Tronvoll 1998; Perini -— Gäbrä Negus, op. cit.;

Kolmodin op. cit.
2 Abdulkader Saleh Mohammad 2005.  
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siedlungen Tigrays (wie z. B. ihrer heiligen Stadt
Negash an der Handelsstraße von Akkele-

Guzayins Innere Äthiopiens, oder in Intiech’o).
Traditionell sind sie Händler und spielen damit

eine besondere wirtschaftliche Rolle, da der

Handel unter den christlichen Gruppen der

Habesha weniger ausgeprägt war. Überlieferun-

gen von Jeberti in Eritrea (z. B. Keren) zeigen,
dass sie oft aus früher politisch bedeutenderen

Siedlungen eingewandert sind, z. B. aus Aksum.

Rund umdie Kaiserresidenzen hatten sich immer

Muslime angesiedelt, die den Fernhandel auf-

rechterhielten. Wie die äthiopischen Chroniken

zeigen, traten sie auch als Zolleinnehmer des

Kaisers an den Handelsstraßen auf (s. Munzin-
ger 1864). Deshalb sind an zentralen Stationen
der alten Handelsstraßen zum Teil noch heute

muslimische Siedlungen zu finden oder zumindest

archäologische Hinweise auf diese, wie rund

1000jährige kufische Grabsteininschriften (Egär
Hariba, s. Lusini 2001 / Schneider 1967, oder

nahebei in Kwiha, s. Smidt 2004 / Smidt ın

Vorb. b). Diese Inschriften zeigen nach Inhalt
(Namen) und Stil auffällige Verbindungen zum
Sultanat von Dahlak (s. van Donzel 2005) und
nach Nubien des 10. bis 12. Jahrhunderts. Es
kann daher davon ausgegangen werden, dass

viele Jeberti-Familien von jenen ersten Musli-
men der Region abstammen, die nach dem

Untergang Aksums und zur Zagw£-Zeit den
Handel des Roten Meeres von Dahlak ins Innere

Äthiopiens kontrollierten.

Wo sie siedelten, war wenig an alten Land-

besitz gebunden, sondern richtete sich nach
Handelsmöglichkeiten — weshalb Jeberti immer
in den Handelsstädten zu finden waren und

sind, früher besonders in Aksum, später z.B.

vermehrt in Keren oder Asmara.Es gibtallerdings
auch eigenealte Jeberti-Siedlungen: Ihr zentraler
Ort Negash ist der Legende nach die Stelle, an

der der zu Muhammads Zeiten lebende aksumi-

tische König Ashama?! begraben sein soll - er

soll als erster zum Islam übergetreten sein,

wofür es aber keine historischen Nachweise gibt,

da die äthiopischen Quellen dazu schweigen und
diesen König nicht kennen. In solchen Siedlun-

gen - wie auch in Inticch’o oder nahebei in
Dibdibo-Mesehel - haben die Jeberti im Gegen-

satz zu anderen Regionen eigene Landrechte

(risti) und leben neben dem Handel vor allem
als Bauern. Als eigene ethnische Gruppetreten

sie bisher kaum in Erscheinung, wenn auch im

heutigen Eritrea eine entsprechende Diskussion

geführt wird. Eritreische Jeberti bezeichnen sich
z. T. nicht einmal als Habesha, während andere

Jeberti-Gruppen?” umgekehrt teilweise den Be-

griff „Jeberti“ ablehnen und sagen,sie seien wie

alle anderen ebenfalls „Habesha“ bzw. „Tigray-

er“, bloß eben muslimisch statt christlich.

SCHLUSSBEMERKUNG

Die Tigrinnya-Sprecher stellen, das kann zusam-

menfassend gesagt werden, einen Kosmos von
Lebenswelten und Ursprungslegenden dar, die

sie mit den verschiedensten politischen Traditi-

onen und Kulturen des ganzen äthiopischen

Raumes verbinden - von auch aus dem übrigen

Äthiopien bekannten quasi basisdemokratischen
Organisationsmodellen bis hin zur feudalen

Hierarchie. Die Identität einer Minderheit ver-

knüpft sich mit den Gefolgsleuten des Prophe-

ten Mohammed - während andere antike christ-

liche Bauten Äthiopiens hüten (die ältesten
Klöster und Felsenkirchen Äthiopiens) und an
strengen Formen eines archaisch anmutenden

Christentums festhalten. Es ist typisch für Ti-

gray, dass sich feudale Elemente mit basisdemo-

kratischen Zügen von Kriegerdemokratien und

freien Bauernrepubliken mischen; historisch

ebenso wie heute sind ausgesprochen flache
Hierarchien zu beobachten. Es wurde durch

stark in lokalen Traditionen verwurzelte Land-

nutzungs-Regeln und ein komplexes System

gegenseitiger Verpflichtungen eine Stabilität der

sozialen Organisation erreicht, die selbst in

schweren ökonomischen Krisen für einen hohen

Grad sozialer Kohäsion sorgt. Dabei sind die
Tigrinnya-Gebiete von Tigray bis Eritrea ein

Beispiel dafür, wie in einer Situation eines „fer-

nen Staates“ (die Könige der Könige Äthiopiens
nahmen lange wenig direkten Einfluss auf die
nördlichen Provinzen) die Gesellschaft eine von
der höheren Staatsebene weitgehend unabhängi-

ge dichte soziopolitische Selbstorganisation ge-

schaffen hat.

Vgl. Munro-Hay 2003 — wobei Munro-Hay hier aus-

schließlich die arabische Form des Namens, Asham,

angibt, nicht die aus der lokalen tigrayischen Überliefe-

rung gut bekannte (nämlich Ashama, vgl. Smidt 2004).
22 Interview mit ch’igga shum Kemal Sa’id, Intich’o, Juli

2004.

23 so z.B. in Inticch’o in Tigray.
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